
Infoveranstaltung, 2. September 2024



Begrüssung



• Begrüßung 
• Planfeststellungsantrag 
• Trassenführung 
• Einwendungen 
• Termine 
• Sonstiges / Fragen

Agenda



Planfeststellungsantrag





• Der Bürgermeister der Gemeinde Neu Darchau (Klaus-Peter Dehde) 
• Vertreter des BUND (Werner Schulze) 
• Vertreter des LBU (Albert Doninger)

Stellungnahmen der TÖBs*

* TÖBs: Träger öffentlicher Belange



Trassenführung





Übersichtskarte 
(Totale)



Übersichtskarte 
(Ausschnitt)



Übersichtslageplan



Übersichtslageplan (Ausschnitt Neu Darchau)



Übersichtslageplan  
(Ausschnitt Darchau)



Untersuchungs- 
Gebiet: 
Landschaftsraum



Verkehrsstärke: heute

690



Verkehrsstärke 2030 mit Brücke

2.530



Einwendungen



• Jede/r kann Einwendungen schreiben (auch Auswärtige) 
• Es entstehen keine Kosten! 
• Jede Einwendung ist ein Beitrag zur Verhinderung der Brücke! 
• Je mehr Einwendungen eingereicht werden, desto besser! 
• Jede Einwendung muss geprüft werden. Egal von welchem Absender! 

Wichtig:  
Ohne Einwendungen ist eine Klage gegen die Brücke später nicht möglich!

Einwendungen: Allgemein



7. November 2024 
ENDE der Einwendungen

Einwendungen: Abgabefrist



Einsichtnahme in die Planungsunterlagen bis 26.09.24

Einwendungen: Einsichtnahme



Einwendungen: Inhalte



• Persönlicher Bezug (z.B. Einwohner seit….) 

• Lage des Grundstücks / der Wohnung / der Ackerfläche 

• Genaue Beschreibung der Beeinträchtigung der Objektnutzung 
(Wohnung, Garten, Geschäftsbetrieb u.s.w. und wirtschaftliche Verluste) 

• Genaue Beschreibung der persönlichen Betroffenheit durch die Brücke 
(bei gegebener Behinderung, Erkrankungen, Alter, Kinder, Sicherheit…) 

Die persönliche Betroffenheit authentisch und sorgfältig darstellen und 
durch inhaltlich substantielle Beispiele verdeutlichen!

Einwendungen: Persönliche Betroffenheit



• Klimaschutzgesetz des Bundes (Jede öffentliche Investition muss die 
Verträglichkeit mit diesem Gesetz nachweisen) 

• Entscheidung des BVerfG (Klima-/Generationengerechtigkeit) 

• Internationale Verträge zum Klimaschutz (Pariser 
Klimaschutzabkommen u.v.m.) 

• Nationales und internationales Naturschutzrecht (BNatSchG, FFH-EU-
Vogelschutzrichtlinie, Natura 2000 Gebiet, Biosphärenreservat u.a.) 

• Gegen das Verschlechterungsverbot des UNESCO-Schutzstatus 

• U.v.a.

Einwendungen: Allgemeine Verstöße



Einwendungen können auch neben und ohne persönliche 
Betroffenheit aufgrund allgemeiner Verstöße des 

Brückenprojekts erhoben werden!

Einwendungen: Hinweis



Die Zahl der Einwendungen sind am Ende  
mit entscheidend!

Einwendungen: Hinweis



Authentisch. Persönlich. Betroffen.

Einwendungen: Hinweis



Einwendungen: Termin vorab 

Die Bürgerinitiative benötigt Stichworte oder fertige Einwendungen für 
unseren Anwalt bis Mitte September, damit er Kenntnis vom Umfang der 
Betroffenheit vor Ort und authentische Beispiele bekommt, um 
Ansatzpunkte für die zukünftige Klage zu bekommen.  

info@keine-bruecke.de oder per Post 

Weitere Infos einschließlich Beispiele für Einwendungen 
unter www.keine-bruecke.de

mailto:info@keine-bruecke.de


Einwendungen: Form



Einwendungen: Beispiel



Landkreis Lüneburg     Name und Anschrift   
Regional und Bauleitplanung 
Auf dem Michaeliskloster 4 
21335 Lüneburg 

Einwendungen gegen die Planfeststellungsunterlagen für den  
Neubau der Elbbrücke Darchau- Neu Darchau  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
…….. 

Ort, Datum xx.xx.24  _eigenhändige Unterschrift______________________________

Einwendungen: Per Post



Einwendungen müssen eigenhändig unterschrieben werden! 
  

Einwendungen per einfacher E-Mail (auch mit  
angeforderter Lesebestätigung) sind nicht zulässig!

Einwendungen: Wichtig!



Termine



Gemeindebüro Neu Darchau  

Montags: 9.00 -12.00 Uhr 
Mittwochs: 16.00 -18.00 Uhr  
Telefonische Terminvereinbarung  

Ortsübliche Auslegungs- und Informationsstellen im Ldkrs. Lbg. und 

Ldkrs.Lüchow-Dannenberg

Einwendungen: Termine!



Beratung durch die Bürgerinitiative (Gemeindebüro) 

Donnerstag,  5. September, 16.00 - 19.00 Uhr 
Mittwoch, 2. Oktober, 10.00 - 13.00 Uhr  
Telefonische Terminvereinbarung  

Weitere Termine unter www.keine-bruecke.de

Einwendungen: Termine!



Sonstiges



Vielen Dank!



• Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 Satz 2 LBO müssen inhaltlich hinreichend substantiiert sein. 
• Der Einwender muss die nach seiner Auffassung gefährdeten Rechtsgüter bezeichnen und zumindest 

grob die im Einzelnen befürchteten Beeinträchtigungen darlegen. Er muss mit anderen Worten seine 
Betroffenheiten zumindest „thematisieren“.

• pauschale Einwände, etwa man sei mit dem Nachbarbauvorhaben „nicht einverstanden“ oder dieses 
stelle eine „erhebliche Last“ dar, sind keinesfalls ausreichend. Derartige Einwendungsschreiben sind 
praktisch wertlos.

• Auch die – nicht näher erläuterte – Äußerung einer bloßen Mutmaßung, das Vorhaben könne 
bestimmten, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfenden Vorschriften nicht genügen, 
reicht deshalb nicht aus.

•

Wie muss das Einwendungsschreiben gestaltet werden, 
um rechtssicher zu sein?


